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Anlage 3 zur OR-Sitzung am 10.12.12 
Vorlage 1: Beschlüsse mit 5:0:0 angenommen 
 
1) Der OR nimmt den Bericht in Vorlage 2 zustimmend zur Kenntnis. 
 
2) Der OR bestätigt die Vorlage 3. 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, diese Vorlage als gemeinsame Fortschreibung 
der Konzeption zur Nutzung des Soziokulturellen Zentrums, Dodendorfer Weg 12 zu 
bestätigen. 
 
3) Dem VW-Club soll ein befristeter Nutzungsvertrag für K13 angeboten werden. 
 
4) Dem Heimatverein soll ein unbefristeter Nutzungsvertrag für O10 angeboten 
werden.  
Dem Rassegeflügelzuchtverein soll Zugang zum Wasseranschluss in diesem Raum 
ermöglicht werden. 
 
5) Die Räume O6 und O7 sollen für die Buchsammlung/Bibliothek (zur Zeit in 
Schulstr. 19) reserviert werden. 
 
6)  Die Räume K10, O8, O9 sollen im Komplex mit der Toilette neben E5 für die 
Schaffung eines Sanitärbereiches reserviert werden.  
 
7) Der OR begrüßt die Regelung: Vertragspartner von KGM zum Raum K11 wird 
durch Weisung des OB das Jugendamt. 
 
 
8) Der OR bestätigt seine gemäß Vorlage 5 im Jahr 2008 formulierte politische 
Verantwortung auch für die Begleitung der aktuellen Umgestaltungen hinsichtlich der 
Nutzung des kommunalen Eigentums in der Ortschaft. 
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Anlage 3 zur OR-Sitzung am 10.12.12 
Vorlage 2:Bericht über ein Gespräch beim OB am 29.1 1.2012 
 
Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen – S. Geue – J. Tiedg e 
Dodendorfer Weg 12 
39122 Magdeburg      Magdeburg, den 30.11.2012 
 
Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen 
 
 
Bericht über ein Gespräch beim OB am 29.11.2012 
 
S. Geue und J. Tiedge hatten im Auftrag des OR am 18.9.12 und am 16.10.12 an den Sitzungen des 
BA KGM teilgenommen und Materialien zum Stand der Entwicklung im SKZ übergeben. Am 14.11.12 
ging per E-Mail die Vorlage 4  „Jugend ins SKZ“ dieser Anlage an Herrn Dr. Trümper, Herrn Brüning 
und Herrn Nordmann. Das sind die Veranlassungen zu dem Gespräch auf Einladung von Dr. Trümper 
unter Teilnahme der Herren Ruddies, Ulrich, Geue, Dr. Tiedge im Rathaus. 
Im Namen des OR wird Herrn Dr. Trümper der Dank für die umfangreiche Unterstützung der Ortschaft 
besonders in Bezug zum SKZ ausgesprochen. 
Die OR weisen auf die politische Stimmungslage in der Ortschaft nach Umzug der Verwaltung hin. Auf 
Bitte der OR bestätigt der OB erneut die Aussage vom 19./28.6.2012: 

 
Analysiert wird der Stand der Nutzungsverträge, die noch offenen Fragen und 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Einigkeit wird erzielt zu den Raumnutzungen in Umsetzungsstufe 1 und 2 gemäß Vorlage 3. 
 
Zu den Punkten in der Umsetzungsstufe 2: 
1) und 2) sind OR-Beschlüsse vom 12.11.12. 
3) bis 6) werden dem OR zur Beschlussfassung am 10.12.12 vorgeschlagen. 
Zu 6) erwartet der OB die Vorlage eines Konzeptes vom EB KGM. 
 
Zu den in Vorlage 4 vorgelegten Bitten zum Thema „Jugend ins SKZ“ legt der OB fest: Die 
handwerklichen Arbeiten zur Übergabe von K11 werden realisiert. Gemäß 7) wird das Jugendamt 
Träger von K11 und Vertragspartner vom EB KGM. 
 
Die OR weisen auf eine Reihe von zu lösenden Problemen hin ( u.a.: 
Gestaltung des Eingangsbereiches und EF1-EF4, Partymiete und -nutzungsbedingungen für E3 
(Tisch-/Stuhllager E4), E7, K6).  
Der OB legt fest, dass diese Angelegenheiten vor Ort seitens der Verwaltung zu den dienstlichen 
Aufgaben von Frau Schlee gehören. 
 
Die OR bedanken sich für das interessante und sehr ergebnisreiche Gespräch. 
 
S. Geue          J. Tiedge 
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Anlage 3 zur OR-Sitzung am 10.12.12 
Vorlage 3:Aktueller Stand  - Konzeption für das Soziokulturelle Zentrum (SKZ) i n Beyendorf-
Sohlen, Dodendorfer Weg 12 
Die folgende allgemeine Passage der DS0032/12 bleibt erhalten: 
 
Beyendorf-Sohlen bildet einen zusammenhängenden eigenständigen Sozialraum. 
Die Zusammengehörigkeit soll stärker betont werden.  
Zum Zentrum des zusammenhängenden eigenständigen Sozialraums soll das SKZ entwickelt werden. 
Es soll die Zielstellung des Eingemeindungsvertrages „Integriertes Bürger- und Gemeinschaftshaus“ 
verwirklichen und Bedingungen für ein reges vielseitiges gesellschaftliches Leben in der Ortschaft 
Beyendorf-Sohlen sichern. Die Nutzung berücksichtigt die Lage des Gebäudes. 
 
Grundsätzlich sollen folgende Nutzungen im SKZ stattfinden: 
 
Das Gebäude ist Sitz der Verwaltungsstelle Beyendorf-Sohlen, des Ortschaftsrates und des 
Ortsbürgermeisters. Mehrzweckraum und Raum des OR stehen dem OR, seinen AG und der 
Verwaltung für die Gestaltung des politischen Lebens kostenfrei zur Verfügung. Sie können von 
Fraktionen und Ausschüssen des Stadtrates und des Landtages für die politische Arbeit vor Ort 
kostenfrei genutzt werden. Die Organisation vor Ort ist Aufgabe der Verwaltungsstelle. 
 
Zur Nutzung für anerkannte förderungswürdige Zwecke werden auf Vorschlag des OR unbefristete  
Nutzungsverträge zwischen dem EB KGM und den Nutzern abgeschlossen. 
Miete ist nicht vorgesehen. Die Beteiligung des Nutzers an den Betriebskosten des Gebäudes ist 
vorgesehen. Sie kann in den Nutzungsverträgen oder im Rahmen von Zielvereinbarungen mit den 
Nutzern geregelt werden. 
 
Speziell für Kinder, Jugendliche und Senioren sollen räumliche Möglichkeiten vorgehalten werden, 
damit die vielfältigen Chancen in projektorientierter, qualifizierter ehrenamtlicher Tätigkeit und 
Projektträgerschaft erschlossen werden können. Die vertraglichen Regelungen erfolgen analog zu 
denen für anerkannte förderungswürdige Zwecke befristet im Zusammenhang mit der Projektlaufzeit.  
 
Die zeitweilige Nutzung für Veranstaltungen erfolgt gegen Entgelt auf der Grundlage von 
Nutzungsverträgen zwischen Nutzer, Verwaltungsstelle und EB KGM. 
Die gesamte Abwicklung vor Ort ist Aufgabe der Verwaltungsstelle. 
Die Abrechnung erfolgt zwischen Nutzer und EB KGM. 
 
Gewerbliche Nutzung von Räumen des SKZ kann auf der Grundlage von Mietverträgen zwischen EB 
KGM und Nutzer erfolgen. Die Mietverträge bedürfen der Bestätigung durch Beschluss des OR. 
 
Vertraglich geregelte Nutzungen der Räumlichkeiten für die Umsetzungsstufe 1: 
Die Verwaltungsstelle (einschließlich temporäre Nutzung durch FD Bürgerservice) nutzt E5, der 
Ortschaftsrat E1. 
Der große Mehrzweckraum E3 (mit Stuhl- und Gerätelager E4) wird für Veranstaltungen und 
sportliche Betätigungen, E6 als Garderobe und E7 als Teeküche genutzt. 
Unbefristete Verträge bestehen zu E3 (E4) mit dem Sportverein für Montag und Dienstag. 
Mit der Volkssolidarität ist E2 unbefristet vertraglich gebunden. 
 
Die Räume O1-O5 sind unbefristet vertraglich mit dem Heimatverein gebunden. 
 
Der Raum O11 ist unbefristet vertraglich mit dem Rassegeflügelzuchtverein gebunden. 
 
Ohne Beschluss des OR gibt es einen unbefristeten Nutzungsvertrag für K1 als Musik-Proberaum 
(vgl. Anlage 1 der OR-Sitzung vom 12.11.12). 
 
Für die  Räume K8, K9 besteht ein gewerblicher Mietvertrag, der auf Wunsch von KGM weiter 
bestehen sollte. 
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Nutzungen der Räumlichkeiten für die Umsetzungsstuf e 2: 
 
Zu den bisherigen Regelungen der Umsetzungsstufe 1  kommen hinzu: 
 
1) Der Bereich K11, K10 wird unbefristet als Bereich für Kinder und Jugendliche im SKZ reserviert. 
 
2) Dem Rassegeflügelzuchtverein soll ein unbefristeter Nutzungsvertrag für K7 angeboten werden. 
 
3) Dem VW-Club soll ein befristeter Nutzungsvertrag für K13 angeboten werden. 
 
4) Dem Heimatverein soll ein unbefristeter Nutzungsvertrag für O10 angeboten werden.  
    Der Rassegeflügelzuchtverein soll Zugang zum Wasseranschluss in diesem Raum haben. 
 
5) Die Räume O6 und O7 sollen für die Buchsammlung/Bibliothek (zur Zeit in Schulstr. 19) reserviert 
werden. 
 
6)  Die Räume K10, O8, O9 sollen im Komplex mit der Toilette neben E5 für die Schaffung eines 
Sanitärbereiches reserviert werden.  
 
7) Vertragspartner von KGM zum Raum K11 wird durch Weisung des OB das Jugendamt. 
  
Es gibt folgende akzeptierte Regelungen (auch bei unterschiedlichen Ansichten): 
 
Keine Einliegerwohnung ( Ein erstes Nutzungskonzept hat dafür O1-O3 vorgesehen. Der OR sieht 
dafür O7-O10.KGM lehnt eine Einliegerwohnung strikt ab.) 
 
Keine Nutzung des Dachbodens ( Für den nicht gedämmten Dachboden würde der OR eine Nutzung 
als Fundus und für bestimmte Sportarten sehen.KGM lehnt eine Nutzung jeglicher Art für den 
Dachboden ab.) 
 
Trennung SKZ und Kräutergarten ( OR und OB sind der Auffassung, dass beide Bereiche 
auseinander gehalten werden sollen. Das SKZ bietet keine  Lagerräume als Winterlager für den 
Kräutergarten. Der Heimatverein sieht das anders.) 
 
Der Lehmbackofen ist kommunales Eigentum ( Herr O. Preuß hat in Anwesenheit von Frau B. 
Steinmetz (beide sind Vorsitzende des Heimatvereins) am 23.10.12 erneut Eigentumsansprüche auf 
den Lehmbackofen erhoben. OB und OR haben klargestellt, dass sich der Lehmbackofen eindeutig in 
kommunalem Eigentum befindet. 
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Anlage 3 zur OR-Sitzung am 10.12.12 
 
Vorlage4 : Jugend ins SKZ 
Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen – S. Geue – J. Tiedge  
 
 
                               Jugend ins SKZ ! 
Noch in diesem Jahr eine Lösung ! ? 
                                                 Noch schaffen wir das gemeinsam! 
 
Stand nach Ortschaftsratssitzung am 12.11.12 , nach  Beratung Jugendamt-Jugendliche-Eltern-
OR am 12.11.12, nach Vororttermin Eigenbetrieb KGM,  OR, Dezernat Soziales am 13.11.12: 
 
Nach intensiver Vorbereitung Beschluss des OR: 
Der Bereich K11, K10 wird unbefristet als Bereich f ür Kinder und Jugendliche im SKZ reserviert 
Nach Besichtigung von K11 durch KGM: 
Die Elektroinstallation in K11 ist zu erneuern ( hier ist der mit Abstand größte Kostenanteil), 
Reparatur der Decke in K11 (ca.1 m²), Reparatur eines Heizkörperventils, Schlosseinbau. 
 
Dringende Bitte an die Stadträte, an den Oberbürger meister, an die Beigeordneten, an die 
Verwaltung, an den EB KGM: Können wir das ermöglich en? 
 
Nach diesen Maßnahmen ist der Raum K11 so, dass die  Jugendlichen rein können. 
Dann wollen wir (Jugendliche, Eltern mit Unterstütz ung von OR und Vereinen) K11 in 
Eigenleistung herrichten. 
 
Voraussetzungen, die hier vor Ort zu schaffen sind:  Die Absprachen zu den Umzugs-
/Räumungsmaßnamen (K11, K7) werden eingehalten. 
 
Zu den Öffnungszeiten: 
Die Angebote Spielmobils stehen uns – darüber freue n wir uns sehr -  montags zur Verfügung. 
Herr Pfarrer Müller-Busse hat dem OR die Betreuung von Spielvormittagen samstags 
angeboten. 
Die Elternvertreter werden Vorschläge für die Mittw och- und Freitag-Nachmittage unterbreiten. 
 
Es bleibt die entscheidende Frage nach qualifiziert er pädagogischer Begleitung. 
 
Dringende Bitte an alle, die hier helfen können: Wi r suchen auch hier nach einer sinnvollen 
schrittweisen, gemeinsamen Lösung, die wir in Beyen dorf-Sohlen allein nicht schaffen. Wir 
sehen hier aber auch einen notwendigen Beitrag für den Süden Magdeburgs insgesamt. 
 
Augenmaß für eine sinnvolle schrittweise Lösung ist  gefragt. 
Gemeinsam schaffen wir das! 
 
S. Geue       J. Tiedge 
 
Anlage: Einige Details  
 
Ortschaftsratssitzung am 12.11.2012: 
Beschluss : 
Der Bereich K11, K10 wird unbefristet als Bereich für Kinder und Jugendliche im SKZ reserviert 
Beschluss : 
Dem Rassegeflügelzuchtverein soll ein unbefristeter Nutzungsvertrag für K7 angeboten werden. 
Beschluss: 
Der Ortsbürgermeister wird beauftragt, je einen Vertreter der Jugendlichen und der Elternschaft in die 
AG SKZ zu berufen. 
Beschluss: 
Der Ortsbürgermeister wird beauftragt, spätestens zum 30.11.12 für die Realisierung einer 
Übergangslösung zu sorgen. 
 
 



 7 

Ortschaftsratssitzung am 15.10.2012 (Niederschrift – Auszug): 
 
„Die Eltern äußern ausdrücklich ihre Bereitschaft, sich in vielfältigen Formen bei der Realisierung 
einzubringen. Sie machen deutlich, dass bei Klarheit über die Perspektiven auch viel Verständnis für 
Kompromisse in der zeitlichen Abfolge aufgebracht werden kann. 
Allerdings gibt es die Zusage, noch vor dem bevorstehenden Winter etwas zu bewegen.  
Es muss mehr miteinander geredet werden.  
 
Selbst wenn die Raumfrage geklärt ist, bleibt die entscheidende Frage nach qualifizierter 
pädagogischer Begleitung. Die Vorschläge, die Aufsicht durch Eltern und Vereine wenigstens 
teilweise in der Zeit von 16-19 Uhr abzusichern, lösen dieses Kernproblem nicht. 
Der OR bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass nicht gewartet werden kann bis alle 
Einzelheiten (z.B. ob und wer für diesen Bereich Vertragspartner von KGM wird) restlos geklärt sind.  
Der OR bittet die Ebene Oberbürgermeister / Beigeordnete, KGM und Verwaltung um weitere 
Unterstützung. 
Der OR macht auch deutlich, dass diese Kernfrage nicht erst seit heute auf dem Tisch liegt. 
… 
KGM wird um Einschätzung gebeten, ob K11 in einem Zustand zur sofortigen Nutzung für die Jugend 
ist im Sinne von weiterer Herrichtung in Eigenleistung durch Eltern und Jugendliche.“ 
 
Ortschaftsratssitzung am 17.9.2012 mit Herrn Brünin g (Niederschrift – Auszug): 
 
„Die Jugendlichen erläutern ihre Vorstellungen und bringen zum Ausdruck, dass sie nicht nur 
Wünsche erfüllt haben möchten, sondern auch Gegenleistungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie 
Ordnung und Sauberkeit, erbringen wollen.  
Den Jugendlichen wird vermittelt, dass nicht alle Wünsche gleich erfüllbar sind, sondern ein Schritt 
nach dem anderen folgen muss. Einverständnis liegt vor, dass der OR mit den vorgesehenen 
Beschlüssen und die Jugendlichen mit den vorgebrachten Vorstellungen auf ein gemeinsames Ziel 
ausgerichtet sind.  An der Umsetzung muss gemeinsam gearbeitet werden. Klare Regelungen sind 
erforderlich (verantwortliche Ansprechpartner, Vertragspartner, Vertragsgestaltung,…). Auf jeden Fall 
besteht Einigkeit im grundlegenden Ziel, dass im SKZ Raum für die Jugendlichen bereitgestellt 
werden soll. 
J. Tiedge stellt nach kurzer Verständigung fest: Zu den Beschlussvorlagen gibt es keinen weiteren 
Diskussionsbedarf.  
Die Beschlüsse der Anlage 1 werden einstimmig gefasst. Beschlussteil 3 soll am 18.9.12 dem  
Betriebsausschuss KGM durch S. Geue und J. Tiedge übergeben werden. 
 
Zum weiteren Vorgehen bittet Herr Brüning um Klärung weiterer Einzelheiten zum Raumangebot. Der 
OR informiert über den Stand der Meinungsbildung: Der Raum K11 ist als Jugendraum mit einem zu 
schaffenden separaten Sanitärbereich in K10 durch einen separaten Eingang zu erreichen. Diese 
Variante findet volle Zustimmung der Jugendlichen. Der OR weist darauf hin, dass Klärungen mit den 
Vereinen zu Ende geführt werden müssen. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen sind mit dem EB 
KGM zu besprechen. Der OR wird zwischenzeitliche Schlechtwetterlösungen unterstützen.  
Herr Brüning wird sich dafür einsetzen, dass noch i n diesem Jahr eine Lösung gefunden wird.“ 
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Anlage 3 zur OR-Sitzung am 10.12.12 
Vorlage 5 : Stand zum Thema Medizinische Versorgung  – Gemeindebüro 
 
Das Büro ist umgezogen. Der Verkauf ist bereits sei t 2006 beschlossen. 
Stadtrat  2006 Drucksache DS0165/06: 

 
Teile davon nimmt der Stadtrat 2010 mit der Drucksache DS0537/10 zurück. 
 
Der Ortschaftsrat hat sich für unsere medizinische Versorgung eingesetzt und wird das auch 
weiterhin machen. 
Zur Besetzung der gegenwärtigen Arztstelle Brief vo m 30.9.2008 an den OB: 
… 

 
 
Beschluss des Ortschaftsrates nach dem Antrag vom 1 0.11.2008: 
 
… 

 
 
 
Die Stadt hat Unterstützung gegeben bei der Einrich tung unserer gegenwärtigen 
Arztnebenstelle. 
 
Unser gemeinsames Ziel: 
Erhaltung und möglichst Erweiterung des medizinisch en Angebotes   
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Oberbürgermeister Dr. Trümper 19./28.6.2012 

 
     … 

 
AG Ortschaftsentwicklung April 2012 
zum Thema Soziales und Stadtentwicklung bis  2025 
 
Wo findet in den kommunalen Gebäuden ein Jugendclub seinen Platz?  
Wie wird die demografische Entwicklung berücksichtigt?  
Wo finden in den kommunalen Gebäuden medizinische u nd therapeutische Betreuung Platz?  
Wo finden in den kommunalen Gebäuden die ursprüngli chen Anliegen der Gemeinwesenarbeit  
ihren Platz? 
… 
 
Oberbürgermeister Dr. Trümper im Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement am 
18.9.2012: 

 
Auf Antrag am 10.12.12 aus dem Vermerk des Herrn Ru ddies (Leiter BOB) eingefügt  
(Vorlage 6): 

 
 
Der Ortschaftsrat sieht sich auch weiterhin in der politischen Verantwortung, 
sich für Erhaltung und möglichst Erweiterung des me dizinischen Angebotes in 
unserer Ortschaft zu engagieren.  
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Anlage 3 zur OR-Sitzung am 10.12.12 
Vorlage 6  (Auf Antrag am 10.12.12 eingefügt, hat d en OR am 4.12.12 erreicht): 
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